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Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012 

mit Wirkung ab 1.1.2013
BGBl I 61 /2012 KorrStrÄG 2012

Die Änderungen umfassen eine Erweiterung des Amtsträger-

begriffes, der inländischen Gerichtsbarkeit, eine Definition 

der Vorteilsannahme und die Wiedereinführung der Straf-

barkeit des „Anfütterns“, sowie die Ausdehnung auf den 

Privatrechtssektor.

Amtsträger
Abgeordnete

 Nun ist eine bedeutende Lücke geschlossen worden,  

 indem die bisher kritisierte Sonderstellung für inländische  

 Abgeordnete abgeschafft wurde und auch bei Ihnen die  

 aktive und passive Bestechung in vollem Umfang strafbar ist.

 

Rechtsträger öffentlichen Rechts sind 
 Organe und Dienstnehmer, die Aufgaben der Gesetzgebung,  

 Rechtsprechung und Verwaltung im Bund, Land, in der Ge- 

 meinde, bei Sozialversicherungsträgern, in einem anderen  

 Staat oder bei internationalen Organisationen wahrnehmen.  

 Neu hinzu kommt die Wahrnehmung für alle anderen Per- 
 sonen des öffentlichen Rechts (z. B. Kammern und Univer- 

 sitäten). Ohne Bedeutung ist, ob Hoheits- oder Privatwirt- 

 schaftsverwaltung vorliegt. Ausgenommen sind Kirchen  

 und Religionsgesellschaften.

Organe öffentlicher Unternehmen
 Umfasst sind Organe und Dienstnehmer, die in einem  

 Unternehmen tätig sind, an dem eine oder mehrere in-  

 oder ausländische Gebietskörperschaften unmittelbar  

 oder mittelbar mit mindestens 50% beteiligt sind bzw. 

 deren Gebarung der Überprüfung durch den Rechnungs- 

 hof, einer gleichartigen Einrichtung der Länder oder ver- 

 gleichbaren ausländischen oder internationalen Kontroll-

 einrichtung unterliegen. Beispiele: ASFINAG, ORF, ÖBB, 

 Österreichische POST AG, Wiener Linien GmbH, Wien  

 Energie Gasnetz GmbH, Flughafen Wien, bestimmte Kran- 

 kenanstalten, verstaatlichte Banken etc.  

Inländische Gerichtsbarkeit wird ausgeweitet
Unabhängig von den Strafgesetzen im Tatort sind alle straf-

baren Handlungen der §§ 302 bis 309 StGB in Österreich 

strafbar. Damit sind alle auch im Ausland begangenen 

Handlungen von Österreichern betroffen inklusive jene zur 

Bekämpfung der Korruption im privaten Sektor, für welche 

das Privatanklageerfordernis abgeschafft worden ist und 

somit der Staatsanwalt von sich aus das Verfahren einleiten 

kann.

Strafbare Verletzungen der Amtspflicht und Korruption
 – Bestechlichkeit § 304 StGB
  Diese Bestimmungen bleiben unverändert.

 – Vorteilsannahme § 305 ff StGB (geändert)

  Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für die pflicht- 

  gemäße Vornahme oder Unterlassung eines Amts- 

  geschäftes für sich oder einen Dritten einen Vorteil  

  fordert oder ungebührlichen Vorteil annimmt oder  

  sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu  

  zwei Jahren zu bestrafen. 

  Keine ungebührlichen Vorteile sind:

  1. Deren Annahme gesetzlich erlaubt ist oder im Rah- 

   men von Veranstaltungen gewährt wird, an deren  

   Annahme ein amtlich oder sachlich gerechtfertigtes  

   Interesse besteht (Repräsentationsverpflichtung).

  2. Für gemeinnützige Zwecke bestimmt sind, auf  

   deren Verwendung der Amtsträger keinen bestim- 

   menden Einfluss ausübt und

  3. Orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten gerin- 

   gen Wertes, es sei denn, die Tat wird gewerbsmäs- 

   sig (bei wiederkehrender Begegnung) begangen.

 – Korruption 

  Vorteilsannahme bzw. -zuwendung zur „Beeinflussung“ 

  Strafbar ist, wenn ein Amtsträger mit dem Vorsatz,  

  sich dadurch in seiner Tätigkeit beeinflussen zu lassen,  
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für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert oder unge-

bührlichen Vorteil annimmt oder sich versprechen lässt. 

Damit wird die Strafbarkeit des sog. „Anfütterns“ wieder 

eingeführt. Wesentliches Kriterium ist eine Beeinflussung der 

Amtstätigkeit. Ein geringfügiger Vorteil (ca. € 100) ist nicht 

zu bestrafen, außer die Tat wird gewerbsmäßig begangen. 

Ein direkter Zusammenhang mit einem bestimmten Amts-

geschäft ist nicht erforderlich. Darunter ist wohl auch die 

verpönte sog. „Klimapflege“ zu subsumieren. Ferner wird 

es auf das Verhältnis von Vorteilsgeber und Amtsträger 

ankommen (ob z. B. ein rein privater/freundschaftlicher Ver-

kehr vorliegt). Für den Vorteilsgeber besteht der Straftatbe-

stand „Vorteilszuwendung zur Beeinflussung“ mit ähnlichen 

Sanktionen (Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren, maximal 5 Jahre 

bei höheren Beträgen).

Die Bekämpfung der Korruption wird auch auf Bedienstete 

oder Beauftragte in der Privatwirtschaft ausgedehnt und das 

Privatanklageprinzip abgeschafft (§ 20a Z 5 StPO), wobei 

vergleichbare Strafrahmen gelten und keine Ausnahmen für 

geringfügige Vorteile bestehen. Weiters wurde die Bestim-

mung über die tätige Reue abgeschafft.

Kassenrichtlinie (KRL) 2012

BMF- 010102/0007-IV/2/2011 v. 28.12.2011

Sie enthält Informationen über Registrierkassen und 

Kassensysteme, in Anpassung an die gesetzlichen Ände-

rungen bei den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. 

Insbesondere werden die verschiedenen Arten derselben 

und die Kriterien für deren Ordnungsmäßigkeit näher 

dargestellt. Die der Richtlinie zugrunde liegenden Rechts-

vorschriften sind im Wesentlichen keine Neuerungen, sie 

werden nur aufgrund der laufenden technischen Entwicklung 

näher präzisiert. Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen 

zur Sicherstellung der vollständigen und richtigen Erfassung 

sollen – in zumutbarer Zeit – so bald als möglich, jedenfalls 

aber bis Ende 2012 geschaffen werden. Dadurch soll die 

Steuerhinterziehung insbesondere in den Hochrisikobranchen 

(Gastronomie, Hotellerie und Beförderungswesen/ Taxi etc.) 

verhindert werden.

 Rechtliche Grundlagen
In 13 Punkten wird zur Ordnungsmäßigkeit gem. §§ 131,132 

BAO und 11 UStG Stellung genommen. Beispiele: Geschäfts-

vorfälle müssen sich hinsichtlich Entstehung und Abwicklung 

verfolgen lassen. Datenträger dürfen nicht in einer Weise 

verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr 

ersichtlich ist (elektronisches Radierverbot). Summenbil-

dungen sollen nachvollziehbar sein. Die urschriftgetreue 

Wiedergabe ist erforderlich etc. Gravierende formelle Mängel 

(z.B. fehlende Nummerierung) oder eine Vielzahl geringer 

formeller Mängel können die Richtigkeit der Aufzeichnungen 

in Zweifel ziehen und zur Schätzung nach § 184 BAO führen. 

Die Ordnungsmäßigkeitsvermutung kann durch freiwillige 

Maßnahmen erhöht werden (z.B. freiwillige Belegerteilung 

mit Ausfolgung an jeden Kunden, Nummerierung der Ge-

schäftsvorfälle, aktuelle Kassensturzfähigkeit etc.).

 Kassentypen
 Typ 1 – mechanisch/nummerisch druckende Registrier- 

   kassen.

 Typ 2 – einfache, konventionelle elektronische Registrier- 

   kassen (4 Subtypen).

 Typ 3 – PC-Kassen mit Betriebssystem und Datenspeiche- 

   rung.

 Typ 4 – Sonstige Einrichtungen (Kassenwaagen, Taxame- 

   ter und Fakturierungsprogramme). 

 Dokumentation
 Je nach Kassentyp werden die Anforderungen an die  

 Dokumentationsgrundlagen für die Ausdrucke und Daten  

 beschrieben:

 Als Ausdrucke werden die Tagesabschlüsse- bzw. Tages- 

 endsummenbons und die GT-Speicherstände (bei Kassen-

 typ 2) sowie Journalstreifen (bei Kassentyp 1)genannt.  

 Der GT-Speicherstand (GTS = Grand- Total-Speicherstand  

 oder Nummerator) ist ein Gesamtsummenspeicher, der  

 bei Tagesabschluss die seit der Inbetriebnahme bzw. letz- 

 ten Rücksetzung erzielten Erlöse anzeigt.

 Unter Daten werden das elektronische Journal (bei Kas- 

 sentyp 2) und das Datenerfassungsprotokoll (bei Kassen- 

 typ 3) genannt.  

3Klienten-Info Nr. 10 / Oktober 2012 



 Die Aufbewahrungspflichten erstrecken sich auf: Verfah- 

 rensdokumentation (z. B. Bedienungsanleitung), falls unzurei- 

 chend dokumentiert, sollte sie ehestens mit Unterstützung  

 des Herstellers nachgeholt werden. Ausdrucke über Korrektur- 

 buchungen und Berichte (z. B. Tischberichte in der Gastrono- 

 mie, über Warengruppen, Finanzarten, Artikel und Aufteilung  

 nach USt-Sätzen) Rechnungsdurchschriften und sonstige  

 Unterlagen von abgabenrechtlicher Bedeutung.

 Datensicherung und Datenvorlage
 Ist die Datensicherung innerhalb der Registrierkasse nicht  

 möglich, hat die unveränderbare Speicherung auf einem  

 externen Datenträger zu erfolgen. Es ist sicher zu stellen, dass  

 die archivierten Daten die gleiche Auswertung wie jene im lau- 

 fenden Kassensystem ermöglichen. Hinsichtlich der Datenvor- 

 lage wird auf die einschlägigen Bestimmungen bestehender 

 Vorschriften verwiesen (Barbewegungs-VO, BGBl II 441/2006  

 und Durchführungserlass hierzu, BMF-010102/0004-IV/2/2006 sowie für  

 die Erlässe zur Verfügungstellung von Datenträgern  BMF- 010102/0002- 

 IV/2/2009 und 022251/3-IV/2/00).  

Betriebliche Altersvorsorge im Lichte der 

Pensionsreform ab 1.1.2013
BGBl I 54/2012 Änderungen im Pensionskassen-, Betriebspensions- und 

Versicherungsaufsichtsgesetz 

Gesetzliche Grundlagen

 Betriebliche Mitarbeitervorsorge  

 Am 31.12.2012 läuft gem. § 47 Abs. 5 BMVG die Frist für den  

 Vollübertritt ins neue Abfertigungssystem aus und damit die  

 Möglichkeit für Unternehmer in ihren Betrieben ein einheitlich-

 es Abfertigungssystem zu schaffen. Nach statistischer Auswer- 

 tung hat sich der seit 2003 bestehende Wechsel vom alten  

 ins neue Abfertigungssystem auf die Fluktuation durch Selbst-

 kündigung seitens der Arbeitnehmer- entgegen den ursprüng- 

 lichen Befürchtungen- nur im Ausmaß von 12% aller Arbeit- 

 nehmer ausgewirkt.     

 Pensionskassengesetz
 – Wahl zwischen unterschiedlichen Veranlagungsrisiken von  

  konservativ bis dynamisch je nach Lebensphase. 

 – Schaffung einer Sicherheits-Veranlagungs- und Risikoge- 

  meinschaft (VRG), wodurch die gewährte Pension nicht  

  unter den Wert zu diesem Zeitpunkt sinken kann.

 – Verbesserung der Informationsrechte durch Vertretung im  

  Aufsichtsrat der Pensionskasse.

 – Wechselmöglichkeiten zwischen Pensionskasse und be- 

  trieblicher Kollektivversicherung.

 Betriebspensionsgesetz
 – Ermöglichung von variablen Beiträgen bis 10% der Lohn- 

  summe.

 – Bei reduziertem Entgeltanspruch sollen die Beiträge in  

  unverminderter Höhe fortgezahlt oder die Beitragsleistung  

  des Arbeitgebers übernommen werden können.

 – Bei einem Berufswechsel soll die Durchlässigkeit für die  

  betriebliche Altersvorsorge ausgeweitet werden.

 Versicherungsaufsichtsgesetz
 Normierung der Informationspflichten bei einem Wechsel in  

 die betriebliche Kollektivversicherung für die Begünstigten.

Praktische Auswirkungen
Ab 1.1.2013 kann man sich auf Basis einer kollektivvertraglichen 

Vereinbarung ab dem 55. Lebensjahr für eine Garantievariante 

(VRG) durch einen individuellen Wechsel in eine betriebliche 

Kollektivversicherung im aufrechten Dienstverhältnis bis zum 

Pensionsantritt entscheiden. Diese bietet neben den steuerlichen 

Vorteilen von Pensionskassen zusätzliche Vorteile der klassischen 

Lebensversicherung mit einer Garantieverzinsung (derzeit 2 %, 

bei bestimmten Versicherungsinstituten auch höher). Unter einen 

bestimmten Betrag kann die Pension nicht sinken. Sie bietet 

demnach eine verlässliche Pension, die von Schwankungen des 

Kapitalmarktes kaum beeinflusst wird.
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Scheindienstverhältnis versus Formalversicherung  

Die weit verbreitete Auffassung, die bloße Anmeldung bei der 

Gebietskrankenkasse und die Leistung der Versicherungsbeiträ-

ge zur Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung, garantiere 

die sozialversicherungsrechtliche Absicherung, ist irreführend. 

Es kommt vielmehr darauf an, dass sämtliche Kriterien für ein 

Dienstverhältnis erfüllt sein müssen. Die häufigsten Fälle liegen im 

Bestreben, den Ehepartner, Lebensgefährten oder sonstige nahe 

Angehörige sozialversicherungsmäßig abzusichern. Das ist aber 

nur dann möglich, wenn folgende Merkmale eines

 Dienstverhältnisses vorliegen:  

Das ist nur dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer dem 

Arbeitgeber seine Arbeitskraft schuldet und  in der Be-

tätigung seines geschäftlichen Willens unter der Leitung 

des Arbeitgebers steht, im geschäftlichen Organismus des 

Arbeitgebers eingegliedert dessen Weisungen zu folgen ver-

pflichtet ist, wobei eine auf Zeit abgestellte Arbeitsverpflich-

tung besteht. Bei nahen Angehörigen kommt hinzu, dass 

diese Verpflichtungen nach außen eindeutig zum Ausdruck 

kommen und dem sogenannten Fremdvergleich entsprechen 

müssen. Der Abschluss eines schriftlichen Dienstvertrages, 

der alle wesentlichen Merkmale enthält, ist daher in diesen 

Fällen dringend zu empfehlen. Zur formellen Gestaltung 

kommt aber noch die materielle Erfüllung hinzu. Neben dem 

vertraglichen Inhalt prüft die Krankenkasse vor allem den 

Umstand, ob der Vertrag auch tatsächlich „gelebt“ wird. Feh-

len die wesentlichen Merkmale und erfolgt die Anmeldung 

in dem Bewusstsein, dass kein echtes Dienstverhältnis 

besteht, handelt es sich um ein nichtiges

Scheindienstverhältnis, welches folgende fatale Rechts- 
 folgen hat: 

 1.  Die geleisteten Beiträge stellen verlorenen Aufwand dar.

 2. Es kommt zu keiner Pensions-, Kranken- und Unfallversiche- 

   rung.

 3. Die Beiträge sind steuerlich nicht abzugsfähig. Sind mehrere  

   Jahre betroffen, können beträchtliche Steuernachzahlungen  

   anfallen und wird Vorsatz nachgewiesen, kann es zu einer  

   Finanzstrafe kommen.

 Schlussfolgerung: Fehlt die gesetzlich erforderliche Leistung  

 des Versicherten (ein echtes Dienstverhältnis), kommt es zu  

 keiner Pflichtversicherung. Die bloße Zahlung der im Ver-

 hältnis zu einer Prämienzahlung an eine private Versicherung  

 relativ niedrigeren ASVG- Beiträge, noch dazu in voller 

 Höhe steuermindernd  (als Betriebsausgaben bzw. Werbungs- 

 kosten), während private Versicherungsbeiträge nur im ge- 

 setzlich beschränktem Ausmaß als Sonderausgaben geltend  

 gemacht werden können, rechtfertigen nicht die Leistungen  

 aus der staatlichen Pflichtversicherung. Andere Rechtsfolgen  

 hat dagegen eine 

 Formalversicherung, die gem. § 21 ASVG dann vor liegt,  

 wenn Personen, die die Voraussetzungen für eine Pflichtversi- 

 cherung nicht erfüllen, irrtümlich angemeldet wurden 
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Neue Maßnahmen gegen „Bescheide“ 

seit 1.9.2011 

Folgende Neuerungen im Verfahrensrecht sollen der Rechts-
richtigkeit dienen.

 Bescheidberichtigung gem. § 293c BAO
 Wurde ein abgabenrelevanter Sachverhalt bei periodenüber- 

 greifender Betrachtung nicht oder doppelt berücksichtigt (z. B.  

 Betriebsausgabe oder -einnahme), so kann auf Antrag einer  

 Partei oder von Amts wegen ein Abgaben- oder Feststellungs- 

 bescheid bis zum Ablauf der Verjährungsfrist berichtigt werden.  

 Soweit das AbgÄG 2011. Diese Bestimmung soll aber bereits  

 laut Begutachtungsentwurf zum AbgÄG 2012 ab 1.1.2013  

 schon wieder außer Kraft treten und  durch § 4 Abs.2 EStG  

 ersetzt werden. Damit soll eine Fehlerberichtigung bis zur  

 Wurzel ermöglicht werden, die dann durch Berichtigung gem. 

 § 293b BAO zu erfolgen habe. So lange währt also die Rechts-

 richtigkeit! 

 Bescheidaufhebung gem. § 295 Abs. 4 BAO
 Auf Antrag der Partei ist ein von einem „Nichtbescheid“  

 abgeleiteter Bescheid aufzuheben, wenn er vor Ablauf der für  

 Wiederaufnahmsanträge gem. § 304 BAO maßgebenden Frist  

 gestellt wurde.

 und die Versicherung für den vermeintlich Pflichtversicherten  

 drei Monate ununterbrochen die Beiträge angenommen  

 hat. Sie hat die gleichen Rechtswirkungen wie die Pflichtversi- 

 cherung. Stellt sich aber später heraus, dass die materiellen  

 Voraussetzungen für eine Versicherung nicht gegeben waren,  

 endet die Formalversicherung mit dem Tag der Zustellung des  

 Bescheides des Versicherungsträgers. Wird aber bekannt, dass  

 die Anmeldung im vollen Bewusstsein des Fehlens der  
 Voraussetzungen für ein echtes Dienstverhältnis erfolgte 

 (z. B. vorsätzlich den Tatsachen widersprechende Angaben in  

 der Anmeldung), dann handelt es sich ab Beginn um ein  

 nichtiges Scheindienstverhältnis, mit den oben genannten  

 Rechtsfolgen.

Beispiele für vom VwGH nicht anerkannte Dienstver-
hältnisse:
 – Beschäftigung nach Bedarf, wenn keine Vereinbarung  

  über Beginn und Ende der Dienstzeit besteht, weil in  

  diesem Fall nicht ersichtlich ist, auf welche Weise die  

  vereinbarten 20 Wochenstunden erbracht werden.

 – Bereitschaftsdienst der Ehegattin eines Apothekers mit  

  der Behauptung, die Gattin arbeite rund um die Uhr  

  und verfüge über keinerlei Freizeit. Damit handelt es  

  sich um eine in der Praxis undurchführbare Tätigkeit, die  

  mangels klarer Vereinbarung dem Fremdvergleich 

  widerspricht.
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VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE

 Gutscheine (Geschenkbons) im Zivil- und 

 Steuerrecht

Lobbying- und Interessenvertretungs-Tranparenz-

Gesetz

Förderungen von freiwilligem Engagement

Vereinsrichtlinien 2001 – Wartungserlass 2012

Anfragen zur UID–Nummer

Das einfache und qualifizierte Bestätigungsverfahren ist über 

FinanceOnline oder EU-Server durchführbar. Bei Fehlen der 

technischen Voraussetzungen (z. B. kein Internetzugang) sind ab 

August 2012 telefonische und schriftliche Anfragen direkt an 

das für den Anfragenden hinsichtlich der Umsatzsteuer zustän-
dige Finanzamt zu richten.

Onlinemagazin für unsere Abo-Kunden

KLIENTEN-INFO
Neu: Die komplette Ausgabe online im Internet:

http://www.klientenservice.at/onlineausgabe.php

Anspruchszinsen ab 1. Oktober 2012

Für noch nicht bescheidmäßig veranlagte Ansprüche aus der Ein-

kommen- und Körperschaftsteuerveranlagung 2011 beginnt der 

Zinsenlauf aktuell idHv. 2,38 % (2% über Basiszinssatz), wenn 

die Zinsen € 50 übersteigen. Der zinsenfreie Zeitraum kann 

mit folgender Formel berechnet werden: (49,99*365/0,0238/ 

zu erwartende Nachzahlung = zinsenfreie Tage. Die Zinsen sind 

höchstens für einen Zeitraum von 48 Monaten festzusetzen. Sie 

können sich auch zugunsten des Steuerpflichtigen auswirken, 

wenn aus der Veranlagung ein Guthaben resultiert. Nachforde-

rungszinsen können vermieden werden, wenn gem. § 205 Abs. 

3 BAO auch wiederholt Anzahlungen (Bezeichnung E 1-12/2011 

bzw. K 1-12/2011) entrichtet werden, die aber höchstens im Aus-

maß der Nachforderung zu verrechnen sind, sodass daraus kein 

verzinsliches Guthaben entstehen kann. Gutschriftszinsen sind 

nicht steuerpflichtig und Zinsenzahlungen nicht abzugsfähig.

7Klienten-Info Nr. 10 / Oktober 2012 



Impressum

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger
Probst GmbH

Redaktion 

Josef Streicher, alle 2483 Ebreichsdorf, Wiener Neustädter Straße 20

Hersteller
Probst GmbH, 2483 Ebreichsdorf, Wiener Neustädter Straße 20

Kontakt 
Tel.: 02254/72278, Fax 02254/72110

E-Mail: office@klientenservice.at

Internet: www.klientenservice.at

Richtung: 

Unpolitische, unabhängige Monatsschrift, die sich mit dem Wirtschafts- und Steuerrecht beschäftigt und speziell für Klienten von 

Steuerberatungskanzleien bestimmt ist. 

Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Herausgeber.

Wirtschafts-& Steu
err

ec

ht
 f
ür
 d

ie
 P

ra
xi
s 

  
  
  
KL
IE
NT

EN-
INFO

Da
s

Or
ig
in
al KLIENTEN-INFO

Wirtschafts- & Steuerrecht 
für die Praxis



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


